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Universitätsmedizin: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Medizinischen Fakultät vom 12.11.2012 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 12.12.2012 hat der Stiftungsrat der 

Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts am 15.01.2013 die 

Ordnung über die Feststellung der besonderen Eignung für den internationalen 

Promotionsstudiengang „Molecular Medicine“ genehmigt (§§ 9 Abs. 3 Satz 2, 44 Abs. 1 Satz 

1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt 

geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 591); § 41 Abs. 1 

Satz 1 in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8 NHG; § 62 Abs. 4 Satz 1 NHG in 

Verbindung mit §§ 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8, Abs. 14 NHG). 

 

 

Ordnung über die Feststellung der besonderen Eignung für den 

internationalen Promotionsstudiengang „Molecular Medicine“ der 

Georg-August-Universität Göttingen 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeweils für alle zu 

vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der 

Zugangsvoraussetzungen durch. 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Promotionsstudiengang ist der erfolgreiche 

Abschluss eines konsekutiven mathematisch-naturwissenschaftlichen fachlich einschlägigen 

Master-Studiengangs mit einer Regelstudienzeit von wenigstens einem Jahr und einer 

Gesamtstudiendauer von wenigstens vier Jahren, der erfolgreiche Abschluss eines 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Studiengangs mit einer Regelstudienzeit von 

mindestens acht Semestern oder der Nachweis eines gleichwertigen Abschlusses an einer 

deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten 

angehört. 2Die Entscheidung, ob ein Studiengang gleichwertig ist, trifft der Studien- und 

Prüfungsausschuss.  
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(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist auch zugangsberechtigt, wer in einem fachlich 

einschlägigen Master-Studiengang eingeschrieben ist, in diesem bereits Prüfungsleistungen 

in einem Umfang von wenigstens 90 Anrechnungspunkten erfolgreich erbracht hat und eine 

überdurchschnittliche Leistung nachweist. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen im 

Master-Studiengang ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Master-Note im Verfahren 

über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen berücksichtigt, unabhängig davon, ob 

das Ergebnis der Masterprüfung hiervon abweicht. 3Abweichend von Satz 1 ist auch 

zugangsberechtigt, wer zum Bewerbungszeitpunkt wenigstens 60 Anrechnungspunkte 

nachweist; diese Zugangsberechtigung erlischt, wenn vor Beginn des Semesters, in dem das 

Promotionsstudium beginnt, nicht wenigstens 90 Anrechnungspunkte nachgewiesen werden. 

(3) Abschlüsse, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten erworben worden 

sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Absatz 1 Satz 

1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

(ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer 

Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de niedergelegt sind. 

(4) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne von Absätzen 1 und 3 fachlich 

einschlägig ist, trifft der Studien- und Prüfungsausschuss. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis von Kenntnissen im mathematisch-

naturwissenschaftlichen Bereich im Umfang von wenigstens 150 Anrechnungspunkten sowie 

für den Fall, dass das Studium eines mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Teilstudiengangs nachgewiesen wird, den Nachweis, dass die Masterarbeit in dem 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Teilstudiengang abgelegt wurde. 3Der Studien- und 

Prüfungsausschuss kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, im Umfang von 

höchstens 30 Anrechnungspunkten innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem 

Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum 

Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der 

Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend 

bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden 

die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zugangsbescheid 

unwirksam. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen 

ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache nachweisen. 2Ausreichende 
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Englischkenntnisse sind durch Mindestleistungen in einem international anerkannten Test 

oder gleichwertige Leistungen nachzuweisen: 

a) Cambridge Certificate in Advanced English mindestens mit der Note „B“; 

b) Cambridge Certificate of Proficiency in English mindestens mit der Note „C“; 

c) IELTS Academic („International English Language Testing System"): mindestens  

Band 6; 

d) internetgestützter Test des „Test of English as a Foreign Language” (TOEFL-IBT): 

mindestens 80 Punkte; 

e) handschriftlicher Test des „Test of English as a Foreign Language" (TOEFL-PBT): 

mindestens 550 Punkte; 

f) computergestützter Test des „Test of English as a Foreign Language" (TOEFL-CBT): 

mindestens 215 Punkte; 

g) CEF („Common European Framework”): mindestens C1-Nachweis; 

h) UNIcertF: mindestens Niveaustufe III; 

i) erfolgreicher Abschluss eines englischsprachigen Studiengangs. 

3Das erfolgreiche Absolvieren eines Tests nach Satz 2 Buchstaben a) bis h) darf in der Regel 

nicht länger als drei Jahre vor dem Eingang des Zugangsantrags für den 

Promotionsstudiengang zurückliegen. 4Ausgenommen von der Verpflichtung zur 

Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber mit einem mindestens 

zweijährigen Studien- oder Berufsaufenthalt in einem englischsprachigen Land innerhalb der 

letzten vier Jahre vor Eingang des Zugangsantrags. 5Der Nachweis nach Satz 2 ist 

spätestens bis zum Beginn des Semesters der Einschreibung zu erbringen; abweichend 

hiervon kann der Nachweis bis spätestens zum Ablauf des zweiten Fachsemesters erfolgen, 

soweit spätestens zu Beginn des Semesters der Einschreibung ein Nachweis von 

Englischkenntnissen wenigstens auf CEF-Niveau B2 nachgewiesen wird. 

(6) 1Weitere Voraussetzung ist mindestens eine schriftliche Erklärung einer oder eines 

Prüfungsberechtigten, dass sie oder er die Bewerberin oder den Bewerber im Falle einer 

Zulassung als Doktorandin oder Doktoranden annehmen und betreuen wird und die 

ordnungsgemäße Betreuung, gegebenenfalls unter Hinzuziehung einer Anleiterin oder eines 

Anleiters, gewährleisten kann (Betreuungszusage). 2Ferner ist eine Zugangsberechtigung 

nur gegeben, wenn 
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a) keine Vermittler zwecks Aufzeigens von Promotionsmöglichkeiten gegen Entgelt 

eingeschaltet wurden, 

b) im Zusammenhang mit dem Promotionsverfahren und seiner Vorbereitung weder 

Entgelte gezahlt noch entgeltgleiche Leistungen erbracht oder Dienste unentgeltlich in 

Anspruch genommen wurden, die dem Sinn und Zweck eines Prüfungsverfahrens 

widersprechen, 

c) keine Gründe vorliegen, die die Entziehung des Doktorgrades zu begründen 

vermögen, 

und dies durch die Bewerberin oder den Bewerber versichert wird. 

(7) 1Weitere Zugangsvoraussetzung ist der Nachweis der besonderen Eignung durch: 

a) den Nachweis überdurchschnittlicher Studien- und Prüfungsleistungen und 

b) in einem Eignungsgespräch. 

2Grundlage für die Feststellung der überdurchschnittlichen Studien- und Prüfungsleistungen 

sind insbesondere die Leistungen der gleichen Absolventenkohorte des vorangegangenen 

Studiengangs der Bewerberin oder des Bewerbers. 

(8) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Georg-August-Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum 

Nachweis der geforderten Leistungen auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei 

Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei Einschreibung zum 

Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 3 Zugangsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) Der Zugangsantrag ist schriftlich an den für den Promotionsstudiengang Molecular 

Medicine zuständigen Studien- und Prüfungsausschuss zu richten.  

(2) 1Der Zugangsantrag muss bis zum 15. August für das folgende Wintersemester 

(Ausschlussfrist) bzw. bis zum 15. Februar für das folgende Sommersemester 

(Ausschlussfrist) in der Koordinationsstelle für das Studienprogramm Molekulare Medizin der 

Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen eingegangen sein. 2Er gilt nur für die 
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Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zugangstermins. 3Die Universität ist nicht 

verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(3) Dem Zugangsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

a) der Nachweis der Zugangsvoraussetzung nach § 2 Abs. 1 bis 3; für jedes Zeugnis, 

das nicht in deutscher oder englischer Sprache abgefasst ist, ist eine Übersetzung 

beizufügen, wahlweise in Deutsch oder Englisch; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache abgefasster Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungswegs;  

c) eine Aufführung bisheriger beruflicher und wissenschaftlicher Tätigkeiten im Bereich 

der Molekularen Medizin;  

d) eine Erklärung darüber, ob und gegebenenfalls wo und mit welchem Erfolg die 

Bewerberin oder der Bewerber sich bereits um die Zulassung zu einem 

Promotionsstudiengang beworben oder den Beginn eines Promotionsverfahrens 

beantragt hat; 

e) eine Erklärung der Betreuerin oder des Betreuers über das Vorhandensein 

entsprechender Ressourcen in Form eines Arbeitsplatzes sowie apparativer und 

finanzieller Ausstattung sowie die Betreuungszusage,  

f) eine Darlegung des besonderen Interesses der Bewerberin oder des Bewerbers an 

dem Studiengang und dem Dissertationsthema, 

g) der Nachweis englischer Sprachkenntnisse gemäß § 2 Abs. 5, 

h) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen 

Promotionsstudiengang oder ein Promotionsverfahren bislang erfolgreich, erfolglos oder 

noch nicht beendet hat. 

(4) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 
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§ 4 Eignungsgespräche 

 

(1) 1Mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten werden Eignungsgespräche durch 

mindestens zwei, vom Studien- und Prüfungsausschuss eingesetzte prüfungsberechtigte 

Mitglieder geführt, die im Anschluss an das Eignungsgespräch eine Bewertung vornehmen 

und eine Empfehlung für die Annahme oder Ablehnung aussprechen. 2Über die wesentlichen 

Fragen und Antworten des Eignungsgesprächs ist ein Protokoll zu führen. 

(2) Das Eignungsgespräch erstreckt sich auf die Motivation der Bewerberin oder des 

Bewerbers sowie insbesondere auf folgende Eignungsparameter: 

a) Bisherige Studien- und Prüfungsleistungen sowie Erfahrungen und sichere Kenntnis 

der wissenschaftlichen Grundlagen, die für den Promotionsstudiengang relevant sind, 

b) Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter 

Arbeitsweise. 

(3) 1Die genauen Termine sowie der Ort des Eignungsgesprächs werden in einem 

angemessenen Zeitraum vor Beginn durch die Universität bekannt gegeben. 2Die 

Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum 

Eignungsgespräch eingeladen. 3Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern 

sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches 

Eignungsgespräch zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers 

zweifelsfrei festgestellt werden kann. 4Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt 

der Studien- und Prüfungsausschuss fest. 

 

§ 5 Entscheidung über den Zugang 

 

(1) 1Zuständig für die Prüfung, gegebenenfalls Begutachtung und Feststellung der 

Zugangsvoraussetzungen ist der Studien- und Prüfungsausschuss. 2Dieser stellt die 

Berechtigung für die Aufnahme in den Promotionsstudiengang auf der Grundlage 

insbesondere der bisherigen Studien- und Prüfungsleistungen und dem Ergebnis des 

Auswahlgesprächs fest. 

(2) 1Die Entscheidung über die Annahme bzw. Ablehnung obliegt dem Studien- und 

Prüfungsausschuss und erfolgt unter der Bedingung des Nachweises des 
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Studienabschlusses beziehungsweise im Falle des § 2 Abs. 2 des Nachweises über 

wenigstens 90 C aus einem fachlich einschlägigen Master-Studiengang. 2Die Nachweise 

sind bis zur Einschreibung vorzulegen. 

 

§ 6 Zugangsbescheid, Ablehnungsbescheid 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugangsberechtigt sind, erhalten einen schriftlichen 

Zugangsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder 

der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt 

diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zugangsbescheid unwirksam. 4Auf 

diese Rechtsfolge ist im Zugangsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die eine Zugangsberechtigung nicht nachgewiesen 

haben, erhalten einen Ablehnungsbescheid. 2Dieser ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen 

und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(3) 1Bescheide nach Absätzen 1 und 2 werden von der Sprecherin oder dem Sprecher des 

Studien- und Prüfungsausschusses oder einer von dieser oder diesem bevollmächtigten 

Person erlassen. 2Der Zugangsbescheid dient zugleich als Nachweis der 

Immatrikulationsberechtigung. 

 

§ 7 Inkrafttreten 

 

(1) 1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I 

der Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2013/14. 

(2) Zugleich tritt die Ordnung über die Feststellung der Eignung und die Zulassung für den 

internationalen Promotionsstudiengang Molecular Medicine an der Georg-August-Universität 

Göttingen in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.03.2008 (Amtliche Mitteilungen  

Nr. 8/2008 S. 465) außer Kraft. Abweichend von Satz 1 bleibt diese für Vergabeverfahren vor 

dem Wintersemester 2013/14 anwendbar. 
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Fakultät für Biologie und Psychologie: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Biologischen Fakultät vom 19.10.2012 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 12.12.2012 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die 

Neufassung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

integrierten binationalen konsekutiven Master-Studiengang „Internationaler Naturschutz 

(International Nature Conservation)“ am 15.01.2013 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert 

durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 591); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG 

in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 

1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8, Abs. 14 NHG und § 7 

Abs. 2 NHZG). 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 

 für den integrierten binationalen konsekutiven Master-Studiengang  

„Internationaler Naturschutz (International Nature Conservation)“ der  

Georg-August- Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum integrierten binationalen 

konsekutiven Master-Studiengang „Internationaler Naturschutz (International Nature 

Conservation)“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang 

„Internationaler Naturschutz (International Nature Conservation)“ für alle zu vergebenden 

Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der 

Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur 

Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines 
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hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr 

Bewerberinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung 

stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

 

 

II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit 

von wenigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-

Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an 

einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-

Signatarstaaten angehört, im Studiengang Biologie, Forstwissenschaft, Ökologie, 

Biodiversität, Naturschutz, Wildlife Management, Geographie oder Agrarwissenschaft  oder 

in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für 

den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in 

einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der 

Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung 

der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat 

der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

(KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der 

URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise 

sind in das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum 

Bewerbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte 

in einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang 

erworben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird 

anstelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im 

Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung 

hiervon abweicht. 
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(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng 

verwandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der 

fachlichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden 

Leistungen: 

Leistungen aus den Gebieten Naturschutz, Biologie, Ökologie, Biodiversität, Wildlife 

Management, Umweltwissenschaft, Forstwissenschaft, Agrarwissenschaft und Geographie 

im Umfang von insgesamt wenigstens 90 Anrechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon 

abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, 

innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der 

fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden 

Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität 

(Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der 

Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 

Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 

33 Punkte erreicht hat: 

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen 

Bildungsnachweises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt 

gutgeschrieben: 

1,00 bis einschließlich 1,2   51 Punkte 

größer 1,2 bis einschließlich 1,4  48 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,6  45 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,8  42 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 2,0  39 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,2  36 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,4  33 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,6  30 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,8  27 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 3,0  24 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 3,2  21 Punkte, 

größer 3,2 bis einschließlich 3,4  16 Punkte, 
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größer 3,4 bis einschließlich 3,6  11 Punkte, 

größer 3,6 bis einschließlich 3,8  06 Punkte, 

größer 3,8 bis einschließlich 4,0  00 Punkte. 

b) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem 

Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Begründung ist  

sehr überzeugend    7 bis 9 Punkte 

überzeugend      4 bis 6 Punkte 

wenig überzeugend     0 bis 3 Punkte. 

c) Für besondere Kenntnisse, Fähigkeiten oder Erfahrungen im Bereich des 

Naturschutzes, zum Beispiel Tätigkeiten in Naturschutzverwaltungen, internationalen 

Naturschutzorganisationen, oder nationalen Organisationen mit internationaler 

Relevanz, werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben, 

wobei die besondere Kenntnisse, Fähigkeiten oder Erfahrungen durch geeignete 

Unterlagen (z.B. Arbeitszeugnisse, Arbeitsberichte) zu belegen sind: 

Bewertung der Kenntnisse: 

Herausragend     16 bis 20 Punkte 

Sehr gut     11 bis 15 Punkte 

Gut      6 bis 10 Punkte 

Vorhanden     0 bis 5 Punkte. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen über 

ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügen. 2Ausreichende 

Englischkenntnisse sind durch Mindestleistungen in einem international anerkannten Test 

nachzuweisen: 

a) „Association of Language Testers in Europe (ALTE)“: mindestens Niveau 4; 

b) Cambridge Certificate in Advanced English: mindestens mit der Note „B“; 

c) Cambridge Certificate of Proficiency in English: mindestens mit der Note „C“; 

d) CEF („Common European Framework”): mindestens C1-Nachweis; 

e) IELTS Academic („International English Language Testing System"): mindestens 

Band 6; 
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f) handschriftlicher Test des „Test of English as a Foreign Language" (paper based 

TOEFL): mindestens 550 Punkte; 

g) internetgestützter Test des „Test of English as a Foreign Language” (new internet 

based TOEFL): mindestens 80 Punkte; 

h) „Test of English for International Communication (TOEIC)”: mindestens 750 Punkte; 

i) UNIcertF: mindestens Niveaustufe III; 

j) Fachgutachten oder Lektorenprüfung nach Auslandsaufenthalten von wenigstens drei 

Monaten oder Universitätssprachkursen in einem englischsprachigen Land 

entsprechend dem Niveau der Tests nach Buchstaben a-i); 

k) mindestens zweijähriger Studien- oder Berufsaufenthalt in einem englischsprachigen 

Land innerhalb der letzten drei Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulassung; 

l) erfolgreicher Abschluss eines englischsprachigen Studiengangs. 

3Das erfolgreiche Absolvieren des Tests (a-l) darf nicht länger als drei Jahre vor dem 

Eingang des Zulassungsantrags zurückliegen. 4Der Nachweis der Englischkenntnisse ist 

spätestens bis zum 15.11. des Semesters der Einschreibung zu erbringen. 5Soweit der 

Nachweis nicht vor Einschreibung erbracht wird, erfolgt die Einschreibung bis zum Nachweis 

der Englischkenntnisse auflösend bedingt. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der 

Bewerberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, 

ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum 

Wintersemester bis zum 15.11. zu erbringen. 
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III. Auswahlverfahren 

 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Wintersemester. 2Der Zulassungsantrag soll 

zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem angemessenen 

Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt gegeben. 3Der 

schriftliche Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benutzung der im 

Online-Portal zum Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Absatz 2 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Mai (Ausschlussfrist) für das 

Wintersemester bei der Universität eingegangen sein. 4Der Antrag gilt nur für die Vergabe 

der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 5Die Universität ist nicht verpflichtet, 

die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen 

beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des 

Bewerbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder 

englischer Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der englischen Sprache; 

d) eine schriftliche Darstellung im Umfang von maximal 2 Seiten, aus der sich die 

Motivation des Bewerbers für die Aufnahme dieses Studiengangs erkennen lässt; 

e) gegebenenfalls Unterlagen zum Nachweis besonderer Kenntnisse, Fähigkeiten oder 

Erfahrungen im Bereich des Naturschutzes; 

f) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet 

hat. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 
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(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er 

aufgrund einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen 

Bewerberinnen und Bewerbern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter 

Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommission zu gewähren. 

 

§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Fakultät für Biologie und 

Psychologie der Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei Mitglieder an, die dem hauptberuflichen 

wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, sowie mit 

beratender Stimme ein Mitglied der Studierendengruppe. 2Wenigstens ein Mitglied muss der 

Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Fakultät 

für Biologie und Psychologie eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die 

des studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die 

Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder  

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit; 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen; 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 6; 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder 

Bewerber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Fakultät für Biologie und 

Psychologie nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen 

und unterbreitet gegebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des 

Vergabeverfahrens. 

 

§ 5 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 
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a) auf Grund der der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 und 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber.  

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine 

Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem 

Auswahlverfahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt. 3Sofern 

Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten 

Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 100 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist 

sehr geeignet   16 bis einschließlich 20 Punkte, 

geeignet   11 bis einschließlich 15 Punkte, 

wenig geeignet  06 bis einschließlich 10 Punkte, 

kaum geeignet  00 bis  einschließlich 05 Punkte. 

b) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder 

er im Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erreicht hat. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4, sodann nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum 
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Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum 

Wintersemester bis zum 15.11. zu erbringen. 

 

§ 6 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den 

ausgewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für 

die Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel einen Monat nach Ende der Bewerbungsfrist 

an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort des 

Auswahlgesprächs werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der 

Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder 

Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. In 

Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches 

Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers 

zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen 

legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein 

Auswahlgespräch mit einer Dauer von ca. 20 Minuten. Das Auswahlgespräch kann mit 

bis zu vier Bewerberinnen oder Bewerbern gleichzeitig durchgeführt werden. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Auswahlgesprächs ist ein Protokoll 

zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Auswahlgesprächs, die Namen der 

Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die 

Beurteilung ersichtlich werden. 

(2) Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf die Motivation der Bewerberin oder des 

Bewerbers sowie auf folgende Eignungsparameter: 

a) Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter 

Arbeitsweise, 

b) bisherige Erfahrungen und sichere Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen auf 

dem Gebiet des internationalen Naturschutzes, die vorab durch geeignete Unterlagen 

nachgewiesen werden, 

c) Konkrete Vorstellungen von Studieninhalten dieses Studiengangs, 
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d) Einschätzung der eigenen Arbeitsweise und Belastbarkeit. 

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die 

Bewerberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten 

Studiengang auf einer Skala nach § 5 Abs. 4 Buchstabe a). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren 

ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf 

Antrag einen neuen Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der 

Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb 

von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission 

nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 

ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut 

teilzunehmen. 

 

§ 7 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der 

Universität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, 

innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der 

Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid 

hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen 

Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt 

zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der 

Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält 

gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der 

Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin 

oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom 

Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 5 Abs. 4 und 5 durchgeführt. 

2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der 

Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 3Besteht nach der Erstellung der Rangliste 
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Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses 

oder eines gleichwertigen Abschlusses. 4Danach entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

5Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für das 

Wintersemester abgeschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf 

formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte Bewerberinnen oder Bewerber 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor Beginn des 

Semesters, für das die Zulassung erfolgen soll, und endet mit dem Abschluss des 

Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen 

Vorlesungszeit bei Zulassung für ein Wintersemester spätestens am 30.11. abgeschlossen. 

 

§ 8 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen 

Staatsangehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben 

sind oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der 

Bachelorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für 

die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe 

und bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 
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IV. Schlussbestimmung 

 

§ 9 Inkrafttreten 

 

(1) 1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I 

der Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2013/14.  

(2) Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und die Zulassung für den 

integrierten bi-nationalen konsekutiven Master-Studiengang „Internationaler Naturschutz 

(International Nature Conservation)“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2006 

(Amtliche Mitteilungen 9/2006 S. 561), außer Kraft. 
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Fakultätsübergreifende Einrichtungen: 

Das Präsidium hat am 08.10.2013 im Benehmen mit dem Dekanat der Fakultät für 

Mathematik und Informatik (Beschluss vom 19.11.2012), dem Dekanat der Fakultät für 

Forstwissenschaften und Waldökologie (Beschluss vom 17.07.2012), dem Dekanat der 

Fakultät für Agrarwissenschaften (Beschluss vom 20.11.2012), dem Dekanat der 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (Beschluss vom 19.11.2012) und dem Dekanat der 

Medizinischen Fakultät (Beschluss vom 30.11.2012) nach Stellungnahme des Senats vom 

14.11.2012 das Folgende beschlossen (§ 37 Abs. 1 Satz 3 NHG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 591), in Verbindung mit § 21 Abs. 2 Sätze 1 und 2 

der Grundordnung der Georg-August-Universität Göttingen (GO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 20.12.2010 (Amtliche Mitteilungen Nr. 58/2010 S. 6347), zuletzt 

geändert durch Beschluss des Senats vom 05.09.2012 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 3/2013  

S. 21); § 43 Abs. 1 Satz 2 NHG in Verbindung mit § 21 Abs. 2 Satz 2 GO; § 41 Abs. 2 Satz 2 

NHG in Verbindung mit § 21 Abs. 2 Satz 2 GO): 

: 

 

1. Das „Graduiertenkolleg 1644 Skalenprobleme in der Statistik“ der Georg-August-

Universität Göttingen wird als wissenschaftliche Einrichtung der Georg-August-Universität 

Göttingen im Sinne des § 22 Abs. 2 der Grundordnung (GO) errichtet. 

 

2. Der Beschluss nach Ziffer 1 tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung in den Amtlichen 

Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 
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Fakultätsübergreifende Einrichtungen: 

Der Senat und das Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen haben am 14.11.2012 

beziehungsweise am 08.01.2013 im Einvernehmen die Ordnung des „Graduiertenkollegs 

1644 Skalenprobleme in der Statistik“ der Georg-August-Universität Göttingen beschlossen 

(§ 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. 

S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 591), 

in Verbindung mit § 22 Abs. 6 Satz 3 der Grundordnung der Georg-August-Universität 

Göttingen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.2010 (Amtliche Mitteilungen 

Nr. 58/2010 S. 6347), zuletzt geändert durch Beschluss des Senats vom 05.09.2012 

(Amtliche Mitteilungen I Nr. 3/2013 S. 21); § 37 Abs. 1 Satz 3 NHG in Verbindung mit § 22 

Abs. 6 Satz 3 GO). 

 

 

Ordnung des 

„Graduiertenkollegs 1644 Skalenprobleme in der Statistik“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

§ 1 Definition und Zielsetzung 

 

(1) Das „Graduiertenkolleg 1644 Skalenprobleme in der Statistik“ (im Folgenden: 

Graduiertenkolleg) ist eine wissenschaftliche Einrichtung der Georg-August-Universität 

Göttingen im Sinne des § 22 Abs. 2 der Grundordnung (GO). 

 

(2) 1Das Graduiertenkolleg dient als zeitlich befristete Einrichtung dem Ziel, die 

fakultätsübergreifenden und interdisziplinären Forschungs- und Lehraktivitäten an der 

Georg-August-Universität Göttingen auf dem Gebiet der Skalenprobleme in der Statistik zur 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu koordinieren, durchzuführen und 

weiterzuentwickeln. 2Die Aufgabenstellung und wissenschaftliche Zielsetzung ergibt sich aus 

dem von der DFG bewilligten Förderantrag für den jeweiligen Förderzeitraum. 
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(3) 1An dem Graduiertenkolleg sind das Zentrum für Statistik sowie als Trägerfakultäten 

folgende Fakultäten beteiligt:  

Fakultät für Mathematik und Informatik, Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie, 

Fakultät für Agrarwissenschaften, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät und Medizinische 

Fakultät.  

2Federführende Fakultät ist die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. 

 

 

§ 2 Aufgaben 

 

Das Graduiertenkolleg  erfüllt insbesondere die folgenden Aufgaben: 

- Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, insbesondere von Promovierenden; 

- Erfüllung der Hochschulaufgaben in Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung im 

Rahmen der Promotionsausbildung im Graduiertenkolleg; 

- Förderung des Wissenstransfers und der wissenschaftlichen Kommunikation durch 

Planung und Durchführung von Vorlesungen, Symposien, Kolloquien, Gastvorträgen, 

Workshops mit interdisziplinärer Themenstellung; 

- Kooperation mit nationalen und internationalen Institutionen. 

 

 

§ 3 Organe, Gliederung 

 

Organe des Graduiertenkollegs sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
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§ 4 Mitglieder und Angehörige 

 

(1) Mitglieder des Graduiertenkollegs sind: 

a) das dem Graduiertenkolleg zugeordnete Personal im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 1 

NHG; 

b) die Doktorandinnen und Doktoranden, die in das Graduiertenkolleg aufgenommen 

wurden; 

c) in Zweitmitgliedschaft: 

aa) die Antragstellerinnen und Antragsteller des Graduiertenkollegs gemäß 

Projektantrag, 

bb) die von Mitgliedern oder Angehörigen des Graduiertenkollegs vorgeschlagenen, 

auf dem Fachgebiet der Skalenprobleme in der Statistik und deren Anwendungen 

lehrenden und forschenden promovierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 

die Mitglieder der Georg-August-Universität Göttingen im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 

1 NHG sind. 

 

(2) Angehörige des Graduiertenkollegs sind: 

a) das dem Graduiertenkolleg zugeordnete Personal im Sinne des § 16 Abs. 4 Satz 1 

NHG, 

b) die Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, die sich an der Erfüllung der 

Aufgaben nach § 2 beteiligen, ohne Mitglied im Sinne des Absatzes 1 zu sein; 

c) die in den Forschungsprojekten des Graduiertenkollegs Tätigen, deren Vorhaben 

gemäß § 2 dieser Ordnung von dem Graduiertenkolleg betrieben und koordiniert 

werden, und die keine Mitglieder im Sinne des Absatzes 1 sind. 

 

(3) Der Status als Mitglied oder als Angehörige oder Angehöriger wird durch Zuordnung oder 

Benennung, im Übrigen auf Antrag durch Beschluss des Vorstandes begründet; die 

Bestimmungen der Grundordnung über die Zweitmitgliedschaft sind zu beachten. 

 

(4) 1Der Status als Mitglied oder als Angehörige oder Angehöriger erlischt mit Ablauf der 

Mitarbeit an der Erfüllung der Aufgaben nach § 2 oder bei Verlust der Zuordnung zu dem 
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Graduiertenkolleg. 2Der Status als Mitglied oder als Angehörige oder Angehöriger erlischt 

ferner, wenn Mitglieder oder Angehörige im Rahmen des nach dem Beschäftigungsverhältnis 

Zulässigen mit einer Frist von sechs Wochen zum Semesterende den Austritt gegenüber 

dem Vorstand anzeigen. 3Die verantwortliche Mitgliedschaft bleibt allerdings bis zur 

Annahme des einzureichenden Abschlussberichtes durch Vorstand und DFG bestehen. 

 

(5) 1Der Vorstand kann den Ausschluss eines Mitgliedes oder Angehörigen aus wichtigem 

Grund beschließen. 2Ein wichtiger Grund liegt in der Regel vor, wenn Aufgaben nach § 2 

oder sonstige Pflichten wiederholt oder in erheblichem Umfang nicht wahrgenommen 

werden. 3Der betroffenen Person ist zuvor unter Setzung einer angemessenen Frist 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 4Die Entscheidung ist der betroffenen Person 

schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 

 

(6) 1Die Doktorandin oder der Doktorand muss während der gesamten Zeit der Mitgliedschaft 

im Graduiertenkolleg einschließlich aller Teile der Promotionsprüfung immatrikuliert sein. 

2Soweit ein Betreuungsausschuss nicht bereits durch die einschlägige Promotionsordnung 

vorgeschrieben ist, bestellt der Vorstand einen Betreuungsausschuss, der aus wenigstens 

zwei Mitgliedern der Hochschullehrergruppe besteht. 3In einer vom Betreuungsausschuss 

und der Doktorandin oder dem Doktoranden zu unterzeichnenden Betreuungsvereinbarung 

sind die wechselseitigen Pflichten schriftlich festzuhalten, insbesondere die 

Betreuungspflichten des Betreuungsausschusses und die Berichtspflichten der Doktorandin 

oder des Doktoranden; ein Exemplar ist an die Geschäftsstelle des Graduiertenkollegs zu 

übersenden. 4Die Doktorandin oder der Doktorand muss dem Betreuungsausschuss 

regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, in Textform und mündlich ausführlich über 

den Stand des Promotionsvorhabens und die bislang erbrachten Studienleistungen 

berichten; der Bericht in Textform muss von den Mitgliedern des Betreuungsausschusses 

gegengezeichnet und an den Vorstand weitergeleitet werden. 5Abweichend von Absätzen 4 

und 5 erlischt die Mitgliedschaft einer Doktorandin oder eines Doktoranden, wenn 

a) sie oder er die Annahme als Doktorandin oder als Doktorand durch Täuschung über 

das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen zu Unrecht erwirkt hat, 

b) das Doktorandenverhältnis beendet ist, 

c) der Prüfungsanspruch erloschen ist, 

d) das Promotionsstudium beendet ist oder 
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e) sie oder er nicht mehr immatrikuliert ist. 

6Der Vorstand kann daneben den Ausschluss einer Doktorandin oder eines Doktoranden aus 

wichtigem Grund beschließen; die Bestimmungen des Absatzes 5 gelten entsprechend. 7Ein 

wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Doktorandin oder der Doktorand aus von 

ihr oder ihm zu vertretenden Gründen 

a) seit wenigstens einem Semester keine der nach der Anlage erfolgreich zu 

absolvierenden Module im Umfang von insgesamt wenigstens 29 Anrechnungspunkten 

belegt hat, 

b) die ihr oder ihm obliegenden Pflichten wiederholt oder in erheblichem Umfang nicht 

erfüllt, insbesondere trotz wiederholter Aufforderung gegen ihre oder seine 

Berichtspflichten gegenüber dem Betreuungsausschuss verstoßen hat, 

c) gegen die Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis verstoßen hat. 

 

 

§ 5 Mitgliederversammlung 

 

(1) 1Die Sitzungen der Mitglieder des Graduiertenkollegs finden statt, sooft es die 

Geschäftslage erfordert, mindestens aber einmal im Jahr, in der Regel während der 

Vorlesungszeit. 2Eine Mitgliederversammlung wird ferner auf Antrag des Vorstandes oder 

eines Drittels der stimmberechtigten Mitglieder der Mitgliederversammlung einberufen; der 

Antrag muss einen Vorschlag für eine Tagesordnung enthalten. 

 

(2) 1Die Mitgliederversammlung berät über alle Angelegenheiten der wissenschaftlichen 

Einrichtung von grundsätzlicher Bedeutung und nimmt hierzu gegenüber dem Vorstand 

Stellung. 2Das Stellungnahmerecht besteht insbesondere zu folgenden Sachverhalten: 

a) zu Arbeitsschwerpunkten und Projekten des Graduiertenkollegs; 

b) zu der Arbeit des Vorstandes. 

3Der Vorstand informiert die Mitgliederversammlung über seine Entscheidungen und die 

laufenden Geschäfte.   
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(3) 1Die Mitgliederversammlung 

a) ist zuständig für die Wahl und Abwahl der Vorstandsmitglieder nach den 

Bestimmungen des § 6 Abs. 2 und des § 7; 

b) ist zuständig für die Wahl und Abwahl der Sprecherin oder des Sprechers nach den Be-

stimmungen des § 7 Abs. 1 und 2; 

c) kann Senat und Präsidium Änderungen oder Ergänzungen dieser Ordnung 

vorschlagen. 

2Beschlüsse nach Buchstabe c) bedürfen der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder der Mitgliederversammlung und der Mehrheit der anwesenden Mitglieder der 

Hochschullehrergruppe in der Mitgliederversammlung. 

 

(4) 1Die Mitgliederversammlung wird von der geschäftsführenden Leitung oder deren 

Stellvertretung einberufen und geleitet. 2An den Sitzungen der Mitgliederversammlung 

können die Angehörigen beratend teilnehmen. 

 

 

§ 6 Vorstand 

 

(1) 1Die Leitung des Graduiertenkollegs obliegt einem Vorstand. 2Diesem gehören von den 

Mitgliedern des  Graduiertenkollegs nach § 4 Abs. 1 an: 

a) die Sprecherin oder der Sprecher; 

b) drei Mitglieder der Hochschullehrergruppe, die nicht Mitglied derselben Trägerfakultät 

sein sollen; 

c) je ein Mitglied der Mitarbeitergruppe, der MTV-Gruppe und der Doktorandengruppe. 

3Ist die Koordinatorin oder der Koordinator nicht als Mitglied der MTV-Gruppe im Vorstand 

vertreten, kann sie oder er mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen. 

 

(2) 1Die Vorstandsmitglieder nach Absatz 1 Satz 2 Buchstaben b) und c) sowie deren 

Stellvertretungen werden von den entsprechenden Gruppenmitgliedern des 

Graduiertenkollegs aus deren Reihen gewählt, soweit nicht in dieser Ordnung etwas 
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Abweichendes geregelt ist. 2Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle Mitglieder 

einschließlich der Zweitmitglieder; in der Mitarbeitergruppe sind nur die promovierten 

Mitglieder passiv wahlberechtigt. 3Die entsprechenden Gruppenmitglieder können ein 

Vorstandsmitglied nach Absatz 1 Satz 2 Buchstaben b) und c) dadurch abwählen, dass sie 

mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger 

wählen. 4Auf Antrag von 10 vom Hundert der stimmberechtigten Mitglieder des 

Graduiertenkollegs wird der gesamte Vorstand mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

stimmberechtigten Mitglieder des Graduiertenkollegs abgewählt, wenn wenigstens zwei 

Drittel der stimmberechtigten Mitglieder der Hochschullehrergruppe für eine Abwahl 

gestimmt haben. 5Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so beruft die 

geschäftsführende Leitung oder deren Stellvertretung unverzüglich eine 

Mitgliederversammlung, gegebenenfalls begrenzt auf die entsprechenden 

Gruppenmitglieder, zum Zwecke der Neuwahl bis zum Ende der Amtszeit ein. 6Bis zur Wahl 

führt die Stellvertretung das Amt kommissarisch weiter. 

 

(3) 1Die Sitzungen des Vorstands finden statt, sooft es die Geschäftslage erfordert, 

mindestens aber einmal im Jahr, in der Regel während der Vorlesungszeit. 2Eine 

Vorstandssitzung muss stattfinden, wenn dies von wenigstens der Hälfte der Mitglieder des 

Vorstandes oder der Mitgliederversammlung beantragt wird; der Antrag muss einen 

Vorschlag für eine Tagesordnung enthalten. 3Das Nähere kann in einer Geschäftsordnung 

geregelt werden. 

 

(4) 1Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstandes nach Absatz 1 Satz 2 Buchstaben b) und c) 

beträgt zwei Jahre, soweit nicht in dieser Ordnung etwas Abweichendes geregelt ist. Die 

Amtszeit des Mitglieds der Doktorandengruppe beträgt ein Jahr. 2Sie beginnt jeweils am 1. 

April. 3Wiederwahl ist möglich. 

 

(5) 1Alle Mitglieder des Vorstandes haben das gleiche Stimmrecht. 2In Angelegenheiten, 

welche die Bereiche der Forschung oder der Lehre unmittelbar berühren, und in 

Berufungsangelegenheiten haben die Mitglieder der MTV-Gruppe kein Stimmrecht; insoweit 

wirken sie beratend mit. 3Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 

geschäftsführenden Leitung oder im Vertretungsfalle der Stellvertretung. 4Jede Person, die 

als Mitglied oder Stellvertretung an einer Vorstandssitzung mit Stimmrecht teilnimmt, führt 

nur eine Stimme.  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 22.01.2013/Nr. 6 Seite 71 

 

(6) 1Der Vorstand des Graduiertenkollegs ist für alle Angelegenheiten zuständig, soweit sie 

nicht durch diese Ordnung einem anderen Organ zugeordnet werden. 2Zu seinen Aufgaben 

gehören insbesondere: 

a) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 

b) Verantwortung für die Erfüllung der in § 2 beschriebenen Aufgaben; 

c) Vorschlag von Förderanträgen; 

d) Entscheidung über die Verwendung von dem Graduiertenkolleg direkt zugeordneten 

Ressourcen (insbesondere Mittel, Stellen und Räumlichkeiten) mit Ausnahme des aus 

Drittmitteln finanzierten Personals; 

e) Verantwortung für die sachgerechte und rechtlich korrekte Mittelbewirtschaftung und 

die Erstellung eines Arbeits- sowie eines Kosten- und Finanzierungsplans unter 

Beachtung der rechtlichen Vorgaben, soweit dies aus Gründen des wirtschaftlichen 

Einsatzes der zur Verfügung stehenden personellen, sächlichen und finanziellen Mittel 

geboten ist; 

f) Erarbeitung und Festlegung der strategischen Ausrichtung des Graduiertenkollegs 

sowie Sicherstellung der Finanzierung; 

g) Entscheidung über die Aufnahme oder den Ausschluss von Mitgliedern oder 

Angehörigen sowie Festlegung der Auswahlkriterien bezüglich der Doktorandinnen und 

Doktoranden; 

h) Beschluss des jährlichen Berichts des Graduiertenkollegs sowie der Anträge und 

Berichte an die DFG; 

i) Entscheidung über die Aufnahme von Projekten unter Beachtung der Finanzierbarkeit 

dieser Projekte sowie Abstimmung der Durchführung dieser Projekte, insbesondere die 

Koordinierung des Forschungs- und Studienprogramms; 

j) Entscheidung über die Verwaltung der Ausstattungsgegenstände, insbesondere der 

Arbeitsräume, Werkstätten, Geräte und Sammlungen; hierfür erlässt der Vorstand in 

geeigneten Fällen eine Benutzungsrichtlinie; 

k) Beschluss von Maßnahmen zur Qualitätssicherung innerhalb des Graduiertenkollegs; 

l) Verantwortung für die Beachtung der Bestimmungen über Arbeitssicherheit und 

Umweltschutz, soweit nicht die Zuständigkeit einer anderen Stelle begründet ist; 
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m) Erfüllung des Gleichstellungsauftrages gemäß Rahmenplan der Universität; 

n) Entscheidung über die Anschubförderung; 

o) Koordination der Öffentlichkeitsarbeit und Integration in nationale und internationale 

Netzwerke, 

p) Bestellung eines Prüfungsausschusses nach Maßgabe der jeweils geltenden 

Promotionsordnung. 

 

 

§ 7 Geschäftsführende Leitung 

(Sprecherin oder Sprecher) 

 

(1) 1Die Mitgliederversammlung wählt aus den Reihen der Mitglieder der 

Hochschullehrergruppe des Graduiertenkollegs die geschäftsführende Leitung (Sprecherin 

oder Sprecher) und deren Stellvertretung. 2Die Amtszeit beträgt viereinhalb Jahre. 

 

(2) 1Die Mitgliederversammlung kann eine geschäftsführende Leitung dadurch abwählen, 

dass sie mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder eine Nachfolgerin oder einen 

Nachfolger wählt. 2Scheidet die geschäftsführende Leitung vorzeitig aus, so beruft deren 

Stellvertretung unverzüglich eine Mitgliederversammlung zum Zwecke der Neuwahl bis zum 

Ende der Amtszeit ein. 3Bis zur Wahl führt die Stellvertretung das Amt kommissarisch weiter. 

 

(3) 1Die geschäftsführende Leitung vertritt das Graduiertenkolleg im Rahmen der durch die 

Grundordnung bestimmten Befugnisse und führt die laufenden Geschäfte aus dem 

Aufgabenbereich des Vorstandes in eigener Zuständigkeit. 2Die Geschäftsführende Leitung 

führt den Vorsitz im Vorstand, bereitet dessen Beschlüsse vor und führt sie aus. 3In 

dringenden Fällen, in denen eine Entscheidung des Vorstandes nicht rechtzeitig 

herbeigeführt werden kann, trifft die geschäftsführende Leitung die erforderlichen 

Maßnahmen selbst; der Vorstand ist unverzüglich von den getroffenen Maßnahmen zu 

unterrichten. 4Dieser kann die Maßnahmen aufheben; entstandene Rechte Dritter bleiben 

unberührt.  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 22.01.2013/Nr. 6 Seite 73 

 

(4) Die geschäftsführende Leitung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

Vorbereitung und Übermittlung der Förderanträge und Berichte. 

 

 

§ 8 Allgemeine Verfahrensgrundsätze 

 

(1) 1Die Sitzung der Mitgliederversammlung oder des Vorstands wird von der 

geschäftsführenden Leitung oder deren Stellvertretung einberufen und geleitet. 2Die 

Mitgliederversammlung und der Vorstand sind beschlussfähig, wenn die Sitzung 

ordnungsgemäß einberufen wurde und im Falle der Mitgliederversammlung wenigstens 

zwanzig vom Hundert der Mitglieder, darunter wenigstens zwanzig vom Hundert der 

Mitglieder der Hochschullehrergruppe, im Falle des Vorstands mehr als fünfzig vom Hundert 

der stimmberechtigten Mitglieder, darunter wenigstens die Hälfte der Mitglieder der 

Hochschullehrergruppe einschließlich der geschäftsführenden Leitung oder deren 

Stellvertretung, anwesend sind. 3Die Sitzung der Mitgliederversammlung oder des Vorstands 

ist ordnungsgemäß einberufen, wenn die schriftliche Einladung unter Angabe der 

vorgesehenen Tagesordnung durch die geschäftsführende Leitung oder im Falle von deren 

Verhinderung durch ihre Stellvertretung mit einer Frist von wenigstens einer Woche, im Falle 

des Vorstands von wenigstens 4 Tagen ergeht. 4Wird wegen Beschlussunfähigkeit zu einer 

weiteren Sitzung eingeladen, kann die Ladungsfrist angemessen verkürzt werden. 5Ein 

Organ kann Dritte, insbesondere Mitglieder oder Angehörige des Graduiertenkollegs, in 

Einzelfragen beratend hinzuziehen. 

 

(2) 1Über die Sitzungen eines Organs ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das von der 

geschäftsführenden Leitung zu unterzeichnen ist. 2Die Beschlussfassung im 

Umlaufverfahren ist durch die geschäftsführende Leitung in einem Vermerk zu protokollieren. 
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§ 9 Inkrafttreten 

 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I 

der Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 

 

(2) 1Bis zur Wahl des ersten Vorstands besteht der Vorstand aus folgenden Mitgliedern 

(Gründungsvorstand): 

Prof. Thomas Kneib (Sprecher), Prof. Kerstin Wiegand (Hochschullehrergruppe; 

Stellvertretende Sprecherin), Prof. Heike Bickeböller (Hochschullehrergruppe), Prof. Stephan 

von Cramon-Taubadel (Hochschullehrergruppe), Dr. Christoph Scherber (Mitarbeitergruppe), 

Dr. Barbara Strauß (MTV-Gruppe, Koordinatorin), Daniel Esser (Doktorandengruppe).  

2Die Wahl eines neuen Vorstandes ist bis spätestens zum Ende des Wintersemesters 

2012/13 durchzuführen. 3Die Amtszeit des Gründungsvorstands endet mit Ablauf des 

31.03.2013. 

 

 

 


